
geänderter Beschlussvorschlag:    
                                       
1. Die Vorzugsvariante der Vorplanung zum Ausbau des nördlichen Abschnittes des  
 Böllberger Weges (2. Bauabschnitt) wird unter dem Vorbehalt der 

Fördermittelbewilligungen als Grundlage für die weitere Planung bestätigt. 
 
2.  Als Ausweichquartier für das Künstlerhaus Böllberger Weg 188 werden Teile des ehe- 

 maligen Druckereigebäudes (Kleine Märkerstraße 7) des Stadtmuseums bis Herbst    
 2014 hergerichtet. Zum Umzug und der inhaltlichen Ausgestaltung der zukünftigen  
 Arbeit des Künstlerhauses wird die Verwaltung eine gesonderte Vorlage zur Beschluss- 
 fassung vorlegen.  

 
3. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Grundstücke und der Entschädigung des Gebäu- 
 dewertes werden abzüglich der wieder im Fördergebiet einzusetzenden Fördermittel für die 

Herrichtung des Ersatzquartieres verwendet.  
 


